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tekten bei Vor-
haben in inner-
städtischen Be-
reichen aber
deutlich höhere
Nutzungsmaße
von 4 bis 5 an,
die sich an dem
vorhandenen
Altbaubestand
der traditionel-
len europäi-
schen Stadt ori-
entieren. Da-
hinter stehen

gewandelte städtebauliche Vorstellungen, die
eher nach Verdichtung der Innenstädte aus
kulturellen (Urbanität) und ökologischen Er-
wägungen (Reduzierung des Flächenver-
brauchs) verlangen.

Mit dem geltenden § 17 BauNVO lassen
sich diese modernen Vorstellungen aber oft-
mals nicht umsetzen. Zwar ermöglicht Ab-
satz 2 dieser Vorschrift theoretisch Ausnah-
men von den starren Obergrenzen. In meh-
reren jüngeren Entscheidungen haben die

Die Obergrenzen für das Maß der
baulichen Nutzung von Grund-
stücken sind zu starr und verhindern
die Verdichtung von Innenstädten,
die sich am vorhandenen Altbau-
bestand orientiert, meint Mathias
Hellriegel, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht in der Kanzlei Eggers
Malmendier Rechtsanwälte. Deshalb
fordert er die Korrektur der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO).

Die BauNVO schreibt für die Aufstellung
von Bebauungsplänen feste Obergrenzen für
die Dichte der Bebauung vor: Nach § 17 Abs.
1 kann in Kerngebieten eine Geschossflä-
chenzahl von höchstens 3 und in Wohnge-
bieten von höchstens 1,2 festgesetzt werden.
Gebäude können also maximal eine Ge-
schossfläche haben, die dem 3fachen bzw.
dem 1,2fachen der jeweiligen Grundstücks-
fläche entspricht. Diese Maße führen zu ei-
ner aufgelockerten Bauweise im Sinne der
stadtplanerischen Vorstellungen der 1970er
Jahre. Heute streben Bauherren und Archi-
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Entwicklung der Innenstädte wird blockiert
Gerichte die Anforderungen an die Zulässig-
keit solcher Ausnahmen aber so verschärft,
dass Bebauungspläne mit höheren Nut-
zungsmaßen kaum mehr möglich sind. Be-
sonders das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat in den letzten Jahren eine
ganze Reihe von ambitionierten Bebauungs-
plänen in der Berliner Innenstadt verworfen.

Zur Lösung der dadurch drohenden Blo-
ckade einer zukunftsorientierten Entwick-
lung der Innenstädte sollte die geltende
BauNVO so geändert werden, dass in be-
sonderen innerstädtischen Lagen eine höhe-
re Bebauungsdichte möglich wird. Entweder
könnten die Obergrenzen für das Maß der
baulichen Nutzung heraufgesetzt werden,
oder die Voraussetzungen für eine Über-
schreitung der heute geltenden und für Au-
ßenbezirke und kleinere Orte nach wie vor
sinnvollen Maße könnten für besondere in-
nerstädtische Lagen gelockert werden. Die
erforderliche Korrektur der Baunutzungsver-
ordnung sollte vom Gesetzgeber so bald wie
möglich umgesetzt werden.
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